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Freileitungen/Emissionen

Korrelation von Feld- und Gerausch-
emissionen einer Freileitung bezogen auf die
Verordnungen des Umweltschutzgesetzes

Beim Betrieb einer Freileitung entstehen elektrische und magne-
tische Feld- sowie Gerduschemissionen. Die Larmschutzverord-
nung! (LSV) legt die Gerduschemissionen und die Verordnung
Uber den Schutz vor nichtionisierender Strahlung? (NISV) die
Feldemissionen fest. Da jedoch die bestimmenden Ausgangs-
grossen bei einer Freileitung unterschiedlich sind, resultiert eine
Korrelation respektive Wechselbeziehung (Bild 1). Dass dies nicht
immer im Einklang mit den vorgeschriebenen Zielgréssen der
geltenden Verordnungen ist, wird im nachfolgenden Bericht auf-

gezeigt.

B André Kiibler

Einfiihrung

Der Bericht basiert auf den jiingsten
Berechnungen von bestehenden Hochst-
spannungsfreileitungen. Die Berechnun-
gen wurden durchgefiihrt, weil die NIS-
Verordnung bei bestehenden Freileitun-
gen vorschreibt, dass wenn im massge-
benden Betriebszustand an Orten mit
empfindlicher Nutzung der Anlagegrenz-
wert liberschritten wird, die Phasenbele-
gung so zu optimieren ist, dass die mag-
netische Flussdichte an diesen Orten
minimiert wird (NISV Ziffer 16, Abs. 1).
Wobei der Bericht nicht im Detail auf die
Moglichkeiten einer Optimierung (Lei-
terseiltypen, Anzahl Biindelleiter, Mast-
geometrien usw.) — insbesondere bei neu-
en Leitungen von Interesse — und die

I Lirmschutz-Verordnung vom 15. Dezember 1986
(Stand am 6. Juni 2000), SR 814.41.

2 Verordnung iiber den Schutz vor nichtionisierender
Strahlung vom 23. Dezember 1999 (Stand am 1. Feb-
ruar 2000), SR 814.710.
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Interpretation der Optimierung als sol-
ches (Ortlich und bezogen auf Leitungs-
trassen) eingeht. Der Bericht beinhaltet
auch keine Ausfiihrungen zur wirtschaft-
lichen Tragbarkeit und Verhiltnismis-
sigkeit. Diese zum Teil noch nicht
schliissig definierten Begriffe werden
voraussichtlich erst mit den ersten dies-
beziiglichen Verfiigungen und Recht-
sprechungen genauer eingegrenzt.

Mathematische Beziehungen

Die bestimmenden Ausgangsgrossen
fiir die elektrischen und magnetischen
Feld- sowie Gerduschemissionen konnen
anhand der Maxwell’schen Gleichungen
zusammen mit den Materialgleichungen,
die den mit Materie erfiillten Feldraum
sowie dessen Randbedingungen an den
Grenzflichen beschreiben, wie nachfol-
gend [1] eruiert werden.

Elektrisches Feld

Sind mehrere diskrete Leiter im Feld-
raum vorhanden, so lassen sich deren Po-
tenziale aufgrund des linearen Zusam-
menhanges zwischen Potenzial und La-
dung im betrachteten Punkt additiv iiber-
lagern  (Superpositionsprinzip).  Auf-
grund der Annahme der unendlich ausge-
dehnten, gut leitenden Erdoberfliche
kann das Randwertproblem mit Hilfe
der Spiegelungsmethode in ein adiqua-
tes, mathematisch leichter zu losendes
Problem iiberfiihrt werden, indem jedem
Leiter ein fiktiver Spiegelleiter auf ent-
gegengesetztem Potenzial unter der Erd-
oberfliche zugeordnet wird (s. Kasten).

Magnetisches Feld

Analog den gemachten Ausfiihrungen
beim elektrischen Feld kann auch beim
magnetischen Feld die Spiegelungsme-
thode angewendet werden. Um auch hier
den Erdeinfluss zu beriicksichtigen, wird
nach Carson [2] der Leiter nicht wie beim
elektrischen Feld am Erdboden, sondern
an einer tiefer gelegenen Symmetrie-
achse gespiegelt. Das Mass der Tiefe
ist abhingig vom spezifischen Boden-
widerstand und der Frequenz. Somit ent-
stehen die folgenden Berechnungsfor-
meln (s. Kasten).

Korona

Wesentlich schwieriger ist die theore-
tische Abschitzung von Korona-Ge-
rduschemissionen. Hierbei erschweren
mehrere physikalische Prozesse, welche
vom lokalen Leiterzustand und von der
Umwelt abhingig sind, die exakte Be-
rechnung mit physikalischen Grundge-
setzen. Die mathematischen Abschitzun-

Umweltschutzgesetz

Elektrisches Feld

Magnetisches Feld

Korona
(Gerauschemissionen)

Bild 1 Schema zur Korrelation.
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gen stammen von C. Gary [3,4]und V. L.
Chartier [5, 6] und beruhen allesamt
auf empirischen Formeln, die aus diver-
sen Untersuchungen abgeleitet wurden
(s. Kasten).

Aus den aufgezeigten mathemati-
schen Beziehungen lassen sich die fol-
genden Abhiingigkeiten ableiten:

Bestimmende Ausgangsgrossen

Elektrisches u(t), Q(t)

Feld

Magnetisches i(t)

Feld

Korona u(t), Q(t)
Leiterseilanordnung

Zusitzlich ist bei den erwihnten Emis-
sionen das Mastbild mit der Leitergeo-
metrie (x/y-Werte) ebenfalls eine bestim-
mende Ausgangsgrosse.

B Magnetische Flussdichte/Induktion
[Vs/m2; T]

v Korrekturfaktor (2.5 wenn G, <20
kV/cm; 1.5 wenn G, > 20 kV/cm)

CN’  Kapazititsbelag [As/V]

E Elektrische Feldstirke [V/m]

f Frequenz [Hz]

Gnax  Max. Oberflichengradient [kV/cm]

H Magnetische Feldstirke [A/m]

h Hohe tiber dem Meer [m]

i Reeller Strom [A]

Kl Pegelkorrektur fiir Anlagen der
Industrie (= 5 dB(A))

K2  Pegelkorrektur bei schwach
horbarem Tongehalt (= 2 dB(A))

s Beurteilungspegel [dB(A)]

L,;  Teilbeurteilungspegel (i = Regen,

Nebel, Schon)

Mittelungspegel bei einer

Wetterphase

Leiterseilanzahl des Biindelleiters

Elektrische Ladung [As]

Elektrische Ladung pro Lingenein-

heit [As/m]

Radius des Leiterbiindels

Leiterseilradius

Q’, jedoch fiir Einzelleiter

Periodendauer

Zeitanteil bei einer Wetterphase

Reelles Potenzial [V]

Absolute Dielektrizititskonstante,

8.85E-12 [As/Vm]

Uo Absolute Permeabilitit, 4nE-7
[Vs/Am]

PE Spezifischer Bodenwiderstand [Qm]

eq,i

gEREnE 0o F

8’35
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Gesetzliche Vorgaben

Das Bundesgesetz iiber den Umwelt-
schutz3 (USG) schreibt unter Zweck (Art.
1) vor, dass Menschen, Tiere und Pflan-
zen, ihre Lebensgemeinschaften und Le-
bensrdume gegen schédliche oder lédstige
Einwirkungen zu schiitzen und die
Fruchtbarkeit des Bodens zu erhalten so-
wie im Sinne der Vorsorge Einwirkun-
gen, welche schédlich oder ldstig werden
konnten, frithzeitig zu begrenzen sind.
Das Umweltschutzgesetz nennt explizit
die folgenden vier Emissionsarten (Art. 7
und 11):

m Luftverunreinigungen
m Lirm

m Erschiitterungen

m Strahlen

Laut dem Grundsatz (Art. 11) sind
Luftverunreinigungen, Larm, Erschiitte-
rungen und Strahlen durch Massnahmen
an der Quelle zu begrenzen. Wobei diese
Emissionen im Rahmen der Vorsorge so
weit zu begrenzen sind, als dies technisch
und betrieblich moéglich und wirtschaft-
lich tragbar ist. Emissions- wie auch Im-
missionsgrenzwerte (am Ort des Einwir-
kens) werden in Verordnungen festgelegt
(USG Art. 12 und 13).

Die fiir den Ldrm und die Strahlen gel-
tenden Verordnungen sind in der Einlei-
tung bereits erwihnt (siehe auch Bild 1)
und heissen in der Kurzbezeichnung LSV
und NISV. Beide Verordnungen schrei-
ben im Zusammenhang mit den vorsorg-
lichen Emissionsbegrenzungen die ent-
sprechenden Werte vor (LSV Art. 7 und
13, NISV Art. 4).

Als Emissionsbegrenzungen fiir neue
Anlagen schreibt die LSV Planungswerte
und die NISV Anlagegrenzwerte vor. Bei

3 Umweltschutzgesetz vom 7. Oktober 1983 (Stand am
21. Dezember 1999), SR 814.01.
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Bild 3 Elektrisches Feld.
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Bild 2 Gewahlte Phasenbelegung einer 380-kV-Freileitung.

bestehenden Anlagen sieht die LSV eine
Sanierung vor, wenn die Immissions-
grenzwerte wesentlich tiberschritten wer-
den. Anders ist es bei der NISV, wonach
auch alte Anlagen den Emissionsbegren-
zungen unterliegen. So wird — wie bereits
eingangs erwihnt — bei Frei- und Kabel-
leitungen zur Ubertragung von elektri-
scher Energie (= 1 kV) vorgeschrieben,
dass bei einer Uberschreitung des Anla-
gegrenzwertes im massgebenden Be-
triebszustand an Orten mit empfindlicher
Nutzung zumindest die Phasenbelegung
zur Minimierung der magnetischen
Flussdichte zu optimieren ist.

Umsetzung

Dass eine Verdnderung der Phasenbe-
legung zur Minimierung des magneti-
schen Feldes auch das elektrische Feld
und die Korona beeinflusst, ist aus den
mathematischen Beziehungen ersicht-
lich. Aus deren Abhéngigkeiten ist wei-
ters ersichtlich, dass aufgrund der unter-
schiedlichen ~ Ausgangsgrossen — eine
Wechselbeziehung entsteht, was dazu
fiihrt, dass eine Verdnderung des magne-
tischen Feldes sich kontrir auf die Verén-
derung des elektrischen Feldes und der
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Bild 4 Magnetisches Feld.

0

Korona im betrachteten Teil- oder Ge-
samtbereich auswirken kann.

Diese Wechselbeziehung lésst sich an-
hand eines einfachen Standardprofils ei-
ner 380-kV-Freileitung mit zwei gewihl-
ten Phasenbelegungen nachweisen (vgl.
Bilder 2 bis 5). Bei Freileitungen mit
mehr als zwei Leitungssystemen (Dreh-
strom und/oder Einphasenstrom) konnen
sich erfahrungsgemass die Unterschiede
noch stérker als dargestellt ausprigen.

Fazit

Bei den niederfrequenten Feldemis-
sionen spielt, wie aus der allgemeinen
Literatur bekannt, das elektrische Feld
eine untergeordnete Rolle. Demzufolge
schreibt die NISV auch keine vorsorg-
liche Emissionsbegrenzung fiir Frei- und
Kabelleitungen zur Ubertragung von
elektrischer Energie vor und die darge-
stellte Wechselbeziehung kann mit Aus-
nahme der Einhaltung des Immissions-
grenzwertes vernachlédssigt werden. An-
ders sieht es beim magnetischen Feld
fiir Frei- und Kabelleitungen aus, hier
schreibt die NISV das vom USG ver-
langte Vorsorgeprinzip vor und verlangt
die Einhaltung vom Anlagegrenzwert
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oder zumindest die Optimierung der
Phasenbelegung bei bestehenden An-
lagen an Orten mit empfindlicher Nut-
zung.

Die Korona-Gerduschemissionen sind
insbesondere bei den Hochstspannungs-
freileitungen (Einzelleiter bei 220 kV
und Zweier-Biindel bei 380 kV) wahr-
nehmbar und gelangen zum Teil je
nach vorhandener Empfindlichkeitsstufe
(LSV Art. 43) an die Planungswerte bei
neuen und an die Immissionsgrenzwerte
bei bestehenden Anlagen.

Die im vorliegenden Beitrag aufge-
zeigte Wechselbeziehung von Feld- und
Gerduschemissionen erzeugt ein Dilem-
ma. Hierbei stellt sich die Frage, ob das
magnetische Feld oder die Korona ge-
miss dem Vorsorgeprinzip optimiert
werden sollte. Beide Emissionen kénnen
nicht gleichzeitig optimiert werden, da
diese entgegengesetzt respektive kontrir
sind. Auch darf die LSV nicht ausser
Acht gelassen werden, denn es kann
durchaus sein, dass durch eine Optimie-
rung des magnetischen Feldes bei einer
Hochstspannungsfreileitung  die  Ge-
rduschemissionen derart zunehmen, dass
die vorgeschriebenen Werte iiberschrit-
ten werden konnten.

Dieser Beitrag beinhaltet keinen Lo-
sungsansatz, sondern kann nur mehr die
Unstimmigkeiten zwischen den unter-
schiedlichen Emissionen und den Ver-
ordnungen des Umweltschutzgesetzes
aufzeigen. Um zu sagen, welche Verord-
nung ausschlaggebend ist, braucht es

40

Beim Betrieb einer Freileitung entstehen elektrische und magnetische Feld- sowie Gerauschemissionen.

% ; / i

eine entsprechende Verfiigung oder gar
ein Gerichtsurteil. Zu bedenken ist, dass
die Korona u.a. auf der stationidren und
effektiv angelegten Betriebsspannung ba-
siert und nicht wie das magnetische Feld,
welches auf einem theoretischen Grenz-
strom basiert, der im tatsidchlichen Betrieb
eine dynamische Grosse (zum Teil mit
Anderung der Lastflussrichtung) darstellt
und fiir einen wirtschaftlichen Normal-
betrieb im Betrag wesentlich kleiner ist.
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tion mathématique.

protection de I’environnement.

Corrélation entre les champs électromagnétiques et
acoustiques d’une ligne électrique aérienne

Le présent rapport montre I’existence d’une corrélation entre les champs €lec-
tromagnétiques et acoustiques d’une ligne électrique aérienne, basée sur leur rela-

La loi sur la protection de I’environnement (LPE) exige des mesures de
prévention, pour lesquelles les ordonnances l1égales (OPB pour les émissions
acoustiques et ORNI pour les champs électromagnétiques) prescrivent des valeurs
limites d’émission. Les calculs de I’optimisation exigée du phasage des lignes
existantes selon la récente ORNI ont montré cette influence réciproque contraire.

Ainsi, la question se pose (en particulier pour des lignes aériennes THT) si le
phasage doit étre optimisé a l’avantage de I'OPB, basée sur la tension
d’exploitation effective, ou de I'ORNI, selon le courant limite théorique.

Ce rapport ne comprend pas d’indice de solution, mais ne montre que les
incohérences entre les différentes émissions et les ordonnances de la loi sur la

Bulletin ASE/AES 20/01



	Korrelation von Feld- und Geräuschemissionen einer Freileitung bezogen auf die Verordnung des Umweltschutzgesetzes

